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Hofdünger

An Waldrändern muss der Pufferstreifen mindestens drei Meter breit sein. Entlang von
oberirdischen Gewässern mindestens sechs Meter. Bild: Heinz Röthlisberger

Pufferstreifen richtig
abmessen
Beim Ausbringen von Dünger und Pflanzenschutzmitteln
müssen die Abstände zu Gewässern, Hecken und Wäldern
eingehalten werden. Hilfe dazu bietet das Merkblatt
«Pufferstreifen richtig messen und bewirtschaften».

Heinz Röthlisberger

Auf dem Kulturland ausgebrachte
Hofdünger, Kunstdüngerund Pflanzenschutzmittel

dürfen nicht in angrenzende
Hecken, Feld- und Ufergehölze, Feuchtgebiete,

Wälder oder Gewässer gelangen.
Aus diesem Grund braucht es einen
Pufferstreifen zwischen Kulturland und den

erwähnten Lebensräumen. Es ist verboten,

Gülle, Mist, Kunstdünger und
Pflanzenschutzmittel in diesem Pufferstreifen

auszubringen. Ausgenommen sind

Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen,

sofern diese mit anderen Massnahmen,

wie regelmässigem Mähen, nicht

erfolgreich bekämpft werden können. Für

den Biolandbau gilt diese Ausnahme
nicht. Wer diese Abstände gemäss
ökologischem Leistungsnachweis (ÖLN) nicht
einhält, nimmt neben der Kürzung von
Direktzahlungen auch strafrechtliche Folgen
in Kauf.

Zu nahe ans Gewässer
Wie die Pufferstreifen richtig abgemessen
werden, darüber gibt ein Merkblatt der

Agridea Auskunft (siehe Kasten). In detaillierten

Szenerien wird aufgezeigt, welche
Abstände in welchen Situationen eingehalten

werden müssen und wie diese

abgemessen werden. Es lohnt sich, dieses

Merkblatt herunterzuladen und genau zu
studieren. Denn es kommt leider immer
wieder vor, dass die Abstände nicht richtig

bemessen werden und beispielsweise
Gülle zu nahe an Gewässern ausgebracht
wird. Aufgrund von solchen Vorfällen
wurde in den letzten Jahren von
Umweltverbänden und in Medienberichten
immer wieder bemängelt, dass Kantone die

Einhaltung der Abstände zu wenig gut
kontrollieren würden. Das Bundesamt für
Landwirtschaft BLW hat 2019 deshalb

Auflagen für wirksame Kontrollen ge¬

macht. Für die Einhaltung des Gesetzes

sind die kantonalen Landwirtschaftsämter
zuständig.

Auch Silosäfte
Die Pufferstreifen müssen entlang von
Hecken, Feldgehölzen, Ufergehölzen und

Waldrändern mindestens drei Meter breit
sein. Entlang von oberirdischen Gewässern

muss der Pufferstreifen mindestens sechs

Meter breit sein, wobei das Düngerverbot
nur auf den ersten drei Metern gilt. Zu den

Düngern zählen unter anderem auch

Hofdünger wie Jauche, Mist, Mistwässer und

Silosäfte. Das heisst, dass in den
Pufferstreifen auf den ersten drei Metern auch

das Zwischenlagern von Silo- und Heuballen

sowie Mist, Grüngut und Kompost
verboten ist. Auf den zweiten drei Metern ist

dies ebenfalls verboten, falls es sich um eine

angemeldete Biodiversitätsförderfläche
handelt. Ist es eine düngbare Fläche, ist die

Zwischenlagerung auf den zweiten drei

Metern erlaubt.

Merkblatt herunterladen

Das achtseitige Merkblatt «Pufferstreifen

richtig messen und bewirtschaften»
dient der korrekten Bemessung und

Bewirtschaftung von Pufferstreifen

(Streifen von mindestens drei Metern
Breite mit Ausbringverbot für Dünge-
und Pflanzenschutzmittel) entlang von

Oberflächengewässern, Feuchtgebieten,
Hecken, Feldgehölzen und Waldrändern

gemäss ökologischem Leistungsnachweis
(ÖLN). Anhand von Beispielen wird
aufgezeigt, wie die Abstände bei verschiedenen

Bedingungen richtig gemessen
werden.

Das Merkblatt kann gratis heruntergeladen
werden unter www.agridea.ch via «Publikationen»,

«Pflanzenbau», «Umwelt Natur
Landschaft» und «Beiträge im Ökoausgleich».
Oder im Suchfeld auf der Startseite

«Merkblatt Pufferstreifen» eingeben.
Telefon Agridea Lindau: 052 354 97 00
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